
Amtsblatt
des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport

30. Jahrgang Potsdam, den 2. Juli 2021 Nummer 31

Inhaltsverzeichnis

I. Amtlicher Teil

Bildung

Seite

Verwaltungsvorschriften zur Änderung der VV-Lehrkräftefortbildung
vom 29. Juni 2021  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  444

Richtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg zur Gewährung einer
Zuwendung für Lehramtsstudierende, die sich verpflichten, nach Ablegen der Staatsprüfung in Regionen mit
einem besonderen Lehrkräftebedarf zu unterrichten
(Richtlinie Brandenburg-Stipendium Landlehrerinnen und Landlehrer)
vom 30. Juni 2021  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  444

Rundschreiben 10/21 vom 29. Juni 2021
Rundschreiben über den Terminrahmen für die Abiturprüfung im Schuljahr 2022/2023
in der gymnasialen Oberstufe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  447

II. Nichtamtlicher Teil

Stellenausschreibungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  449



444 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 31 vom 2. Juli 2021

I. Amtlicher Teil

Bildung

Verwaltungsvorschriften zur Änderung 
der VV-Lehrkräftefortbildung

vom 29. Juni 2021
Gz.: 35.1-46100

Die Ministerin für Bildung, Jugend und Sport bestimmt:

1- Änderung der VV-Lehrkräftefortbildung

In Nummer 13 der VV-Lehrkräftefortbildung vom 29. April 
2015 (ABl. MBJS S. 112), zuletzt geändert durch Verwaltungs-
vorschriften vom 24.06.2020 (ABl. MBJS 26/19 S. 266) wird 
die Angabe „31. Juli 2021“ durch die Angabe „31. Juli 2022“ 
ersetzt.

2 - Inkrafttreten

Diese Verwaltungsvorschriften treten am 1. August 2021 in 
Kraft.

Potsdam, den 29. Juni 2021

Die Ministerin
für Bildung, Jugend und Sport

Britta Ernst

Richtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend 
und Sport des Landes Brandenburg zur Gewährung 
einer Zuwendung für Lehramtsstudierende, die sich 

verpflichten, nach Ablegen der Staatsprüfung in 
Regionen mit einem besonderen Lehrkräftebedarf 

zu unterrichten
(Richtlinie Brandenburg-Stipendium 

Landlehrerinnen und Landlehrer)

vom 30. Juni 2021
Gz.: 17.13-30200

1 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen, Gegenstand 
der Förderung

1.1 Das Land Brandenburg gewährt nach Maßgabe dieser 
Richtlinie und der §§ 23 und 44 der Landeshaushalts-
ordnung (LHO), der hierzu erlassenen Verwaltungs-

vorschriften (VV-LHO) und des § 49a Verwaltungs-
verfahrensgesetz sowie der zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel Zuwendungen für Lehramtsstudierende, 
die sich verpflichten, nach Ablegen der Staatsprüfung an 
Schulen in öffentlicher Trägerschaft, an denen ein beson-
derer Bedarf an Bewerberinnen und Bewerber mit abge-
schlossenem Lehramtsstudium besteht (Bedarfsschule), 
als Lehrkraft tätig zu sein. Bewilligungsbehörde ist das 
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes 
Brandenburg.

1.2 Ziel ist es, eine qualitativ hochwertige schulische Unter-
richtsversorgung im Land Brandenburg flächendeckend 
sicherzustellen. Hierzu sollen Lehramtsstudierende 
durch die Vergabe von Stipendien frühzeitig für die Auf-
nahme einer späteren Tätigkeit als Lehrkraft an Schulen 
in öffentlicher Trägerschaft, für die ein besonderer Lehr-
kräftebedarf besteht, gewonnen werden.

1.2.1 Dies gilt insbesondere für Lehramtsstudierende, die das 
Lehramt für die Primarstufe, das Lehramt für die Se-
kundarstufen I und II (allgemeinbildende Fächer) mit 
Schwerpunktbildung auf die Sekundarstufe I oder das 
Lehramt für Förderpädagogik erwerben. Für das Lehr-
amt für die Sekundarstufen I und II (allgemeinbildende 
Fächer) mit Schwerpunktbildung auf die Sekundarstufe 
II kommt eine Stipendienvergabe nur für die Unterrichts-
fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und 
Technik oder andere Fächer, für die besonderer Bedarf 
besteht, in Betracht.

1.2.2 Im Rahmen dieser Richtlinie können beginnend zum 
Wintersemester 2021/2022 maximal 25 Stipendien je 
Haushaltsjahr vergeben werden. Das Stipendium wird 
frühestens ab dem dritten Studienjahr des lehramtsbezo-
genen Bachelorstudiums bis zum Ende des zweiten Stu-
dienjahres des lehramtsbezogenen Masterstudienganges, 
maximal  jedoch 6 Semester, gewährt.

1.3 Ein Anspruch auf Gewährung der Zuwendung besteht 
nicht. Vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehörde auf-
grund ihres pflichtgemäßen Ermessens. Die Entscheidung 
erfolgt im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

1.4 Stipendien an Lehramtsstudierende setzen die Verpflich-
tung voraus, nach dem Erwerb des Lehramtes (abge-
schlossenes Studium und Vorbereitungsdienst) für min-
destens die gleiche Dauer, wie das Stipendium gewährt 
wurde, an Bedarfsschulen in Brandenburg als Lehrkraft 
tätig zu sein. 

 Bedarfsschulen sind Schulen mit einem Anteil von Sei-
teneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern von mindestens 
25 Prozent in dem Lehrerkollegium der Schule. Die Be-
darfsschulen werden jeweils einen Monat vor Ablauf der 
Bewerbungsfrist im Internet unter https://mbjs.branden-
burg.de/bildung/lehrerin-lehrer-in-brandenburg/lehrkra-
efte-grundstaendige-ausbildung/lehramtsstudium.html 
veröffentlicht.
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4.1.2 Finanzierungsart: Festbetrag

4.1.3 Form der Zuwendung: Zuschuss

4.1.4 Die Höhe der Zuwendung beträgt 600,00 Euro monatlich 
und kann bis zum Ende des Lehramtsstudiums, jedoch 
längstens für 36 Monate (letztes Bachelorjahr und zwei-
jähriger Master), gewährt werden.

4.2 Die ideelle Förderung erfolgt parallel zur finanziellen 
Förderung:

a) durch Veranstaltungen im Rahmen eines Begleit-
programmes, in denen die fachliche und persönliche 
Entwicklung der Stipendiatinnen/Stipendiaten ge-
stärkt sowie die Spezifik von Schule und Unterricht 
in ländlichen Regionen thematisiert werden,

b) durch Vermittlung individueller Ansprechpartner an 
der Universität Potsdam und in der künftigen Ein-
satzregion und

c) durch Praxismöglichkeiten und Vernetzungsangebo-
te in der künftigen Schule und Einsatzregion.

4.3 Der mögliche Förderzeitraum für die finanzielle Förde-
rung beginnt frühestens mit dem dritten Jahr des lehr-
amtsbezogenen Bachelorstudiums, wenn bis dahin die in 
der Regelstudienzeit vorgesehenen Bestandteile erfolg-
reich absolviert wurden und endet mit dem Abschluss 
des zweijährigen lehramtsbezogenen Masterstudiums. 
Ein späterer Förderbeginn ist möglich, wenn zu erwarten 
ist, dass der Bachelorabschluss in zwei Semestern er-
folgt. Die Förderung endet vorzeitig bei Nichteinhaltung 
der unter Nummer 3 (Zuwendungsvoraussetzungen) vor-
genannten Pflichten. Die maximale Gesamtförderdauer 
beträgt 36 Monate. Die ideelle Förderung der Stipen-
diatinnen oder Stipendiaten erfolgt vom Eintritt in das 
Stipendienprogramm bis zum Beginn des Vorbereitungs-
dienstes. 

5 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

5.1 Das Studium ist in der Regelstudienzeit zu absolvieren. 
Ausnahmen sind nach Nummer 5.4 dieser Richtlinie 
möglich.

5.2 Die Bewerbung für den Vorbereitungsdienst für ein Lehr-
amt ist unverzüglich nach Beendigung des Masterstudi-
ums einzureichen.

5.3 Zu Beginn eines jeden Semesters ist gegenüber der Be-
willigungsbehörde der Nachweis über die Rückmeldung 
zum Semester zu erbringen (Immatrikulationsbescheini-
gung).

5.4 Unterbrechungen im Studium von mindestens einem 
Semester, insbesondere wegen schwerer Krankheit, El-
ternzeit oder aus sonstigen wichtigen Gründen sind der 
Bewilligungsbehörde anzuzeigen. Die Auszahlung wird 
für den Zeitraum dieser Unterbrechung ausgesetzt. Die 

2 Zuwendungsempfangende 

2.1 Antragsberechtigt sind Lehramtsstudierende, die an einer 
Hochschule in Deutschland immatrikuliert sind. 

2.2 Förderfähig sind Studierende nach Nummer 2.1 dieser 
Richtlinie, die ohne aufenthalts- und arbeitsrechtliche 
Einschränkungen in Deutschland leben und arbeiten dür-
fen. Für Drittstaatsangehörige ist eine Aufenthaltserlaub-
nis erforderlich.

3 Zuwendungsvoraussetzungen

3.1 Die oder der Studierende verpflichtet sich, im unmit-
telbaren Anschluss nach dem Erwerb des Lehramtes 
für mindestens die gleiche Dauer, wie das Stipendium 
gewährt wurde, an Bedarfsschulen in Brandenburg als 
Lehrkraft tätig zu sein. 

 Darüber hinaus müssen die Stipendiaten an den festge-
legten Bedarfsschulen 

a) das Praxissemester im Masterstudiengang absolvie-
ren, 

b) insgesamt vier Wochen Praktikum (1x4 Wochen oder 
2x2 Wochen) absolvieren,

c) eine befristete Beschäftigung nach Abschluss des 
Masterstudienganges bis zur Aufnahme des Vorbe-
reitungsdienstes an der Bedarfsschule aufnehmen 
und

d) den Vorbereitungsdienst an der Bedarfsschule absol-
vieren.

 Die Dauer der Verpflichtung in Schulhalbjahren, im 
Folgenden als Nachbeschäftigungszeit bezeichnet, ent-
spricht dem festgelegten Förderzeitraum. Das bedeutet, 
dass bei einem Stipendium über sechs Semester nach 
dieser Förderrichtlinie eine Verpflichtung zu einer Nach-
beschäftigungszeit von sechs Schulhalbjahren besteht.

3.2 Für den Zeitraum der finanziellen Förderung ist die Teil-
nahme an der ideellen Förderung verpfllichtend.

3.3 Die Aufnahme von Stipendiatinnen oder Stipendiaten in 
das Programm erfolgt nach folgenden Kriterien:

a) Studium eines förderfähigen Studiengangs gemäß 
1.2.1 und

b) persönliche Eignung und Motivation, an einer Be-
darfsschule tätig zu werden.

3.4 Ein Teilzeitstudium ist nicht förderfähig. 

4 Art und Umfang, Höhe der Zuwendung 

4.1 Finanzielle Förderung

4.1.1 Zuwendungsart: Projektförderung
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Unterbrechung darf im Förderzeitraum 18 Monate nicht 
überschreiten.

5.5 Verzögerungen im Studium, die zu einer Verlängerung 
der Studienzeit (zusätzliche Semester) führen, sind der 
Bewilligungsbehörde unverzüglich schriftlich mitzutei-
len. Soweit Lehramtsstudierende, die Verzögerung im 
Studium nicht zu vertreten haben, erfolgt in entsprechen-
der Anwendung der Nummer 5.4 Satz 2 die Aussetzung 
der finanziellen Förderung für die verlängerte Studien-
zeit. Bei Lehramtsstudierenden, welche die Verzöge-
rung im Studium zu vertreten haben, entfällt die weitere  
finanzielle Förderung; die Rückforderung der Zuwendung 
richtet sich in diesen Fällen nach Nummer 9 Satz 1 Buch-
stabe b.

5.6  Der Abbruch des Lehramtsstudiums oder der Wechsel 
der Hochschule sind der Bewilligungsbehörde unverzüg-
lich schriftlich mitzuteilen.

5.7 Es gelten die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zu-
wendungen zur Projektförderung (ANBest-P) der Anlage 
2 zu VV Nr. 5.1 zu § 44 LHO in der jeweils geltenden 
Fassung.

6 Antragsverfahren

6.1 Anträge auf Förderung können schriftlich beim Minis-
terium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Bran-
denburg (Bewilligungsbehörde) gestellt werden. Be-
werbungsschluss für einen Förderbeginn zum 1. April 
ist der 01. Dezember beziehungsweise der 01. Juli für 
einen Förderbeginn zum 1. Oktober eines Kalenderjah-
res. Die Anträge stehen im Internet unter https://mbjs.
brandenburg.de/bildung/lehrerin-lehrer-in-brandenburg/
lehrkraefte-grundstaendige-ausbildung/lehramtsstudi-
um.html als Download zur Verfügung. Hier werden auch 
die Bedarfsschulen einen Monat vor Ablauf der Bewer-
bungsfrist genannt.

6.2 Folgende Unterlagen sind für die Antragstellung erfor-
derlich:

a) ausgefülltes Antragsformular einschließlich der da-
tenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung,

b) tabellarischer Lebenslauf und ausführliches Motiva-
tionsschreiben,

c) Absichtserklärung mit der Verpflichtung, gemäß 
Nummer 1.4 im Lehrerberuf tätig zu werden, 

d) für Studierende an einer Hochschule außerhalb des 
Landes Brandenburg die Bestätigung, dass das Pra-
xissemester (Nummer 3.1a) an der Bedarfsschule im 
Land Brandenburg im Rahmen des Studiums absol-
viert werden kann,

e) Kopie des Bundespersonalausweises oder eines ent-
sprechenden Identifikationsdokuments und

f) Vorlage der aktuellen Immatrikulationsbescheini-
gung in einem Lehramtsstudiengang einer Hoch-
schule in Deutschland bis spätestens zum 15. Februar 
bei Förderbeginn zum Sommersemester und spätes-

tens zum 15. August bei Förderbeginn zum Winterse-
mester.

6.3 Bei ausländischen Bewerberinnen und Bewerbern ist 
zusätzlich zu den in Nummer 6.2 genannten Unterlagen 
für die Antragstellung der Nachweis einer Aufenthaltser-
laubnis, welche zur Absolvierung des Lehramtsstudiums 
berechtigt, erforderlich.

6.4 Bei einer Ablehnung des Stipendienantrages aus Kapa-
zitätsgründen besteht die Möglichkeit sich im nächsten 
Verfahren erneut zu bewerben.

7 Bewilligungsverfahren

 Die Bewilligungsbehörde entscheidet nach pflichtgemä-
ßem Ermessen auf Grundlage der eingereichten Antrags-
unterlagen durch schriftlichen Zuwendungsbescheid, 
insbesondere unter Berücksichtigung der Nummer 6.2 
Buchstabe b und den Belangen der Bedarfsschulen. 
Übersteigen die Bewerbungen die Anzahl der zu verge-
benden Stipendien können zusätzlich Auswahlgespräche 
durchgeführt werden. 

8 Mittelanforderungs- und Auszahlungsverfahren

8.1 Die Vorlage des nach Nummer 6.2 Buchstabe f gefor-
derten Nachweises gilt als Zahlungsanforderung für ein 
weiteres Semester.

8.2 Abweichend von Nummer 7.2 VV zu § 44 LHO und 
Nummer 1.4 der Allgemeinen Nebenbestimmungen für 
Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) wird die 
Zuwendung unbar in monatlichen Teilbeträgen zum 15. 
des Monats ausgezahlt. Die Auszahlung beginnt regel-
mäßig mit dem ersten Monat des Semesters.

8.3 Wird eine der sonstigen Zuwendungsbestimmungen nach 
Nummer 5 nicht eingehalten, erfolgt eine Einstellung der 
Auszahlung. Liegen die Voraussetzungen nach Nummer 
2 und 3 nicht mehr vor, ist die Auszahlung einzustellen. 
Das Recht zur Rückforderung der bereits gezahlten Zu-
wendungen bleibt unberührt.

9 Rückforderung der Zuwendung

 Der Zuwendungsbescheid ist unter den Voraussetzungen 
der Nummer 8 VV zu § 44 LHO zu widerrufen oder zu-
rückzunehmen, insbesondere wenn:

a) festgestellt wird, dass die Voraussetzungen für die 
Gewährung des Stipendiums nach den Nummern 2 
und 3 nicht vorgelegen haben oder nicht mehr vorlie-
gen,

b) die Verzögerungen im Studium und dadurch die Ver-
längerung der Studienzeit zu vertreten haben,

c) das Studium nicht entsprechend den Vorgaben des 
Gesetzes über die Ausbildung und Prüfung für Lehr-
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ämter im Land Brandenburg (Brandenburgisches 
Lehrerbildungsgesetz – BbgLeBiG) bzw. vergleich-
barer Regelungen anderer Bundesländer durchge-
führt oder abgeschlossen wird,

d) die Tätigkeit nicht gemäß Nummer 3.1 (Praktikum, 
Praxissemester, Tätigkeiten vor Aufnahme in und 
im unmittelbaren Anschluss an den Vorbereitungs-
dienst) aufgenommen wird, 

e) die Tätigkeit nicht mindestens für die gleiche Dauer, 
wie die Gewährung des Stipendiums gemäß Nummer 
3.1 aufrechterhalten wird (in diesem Fall wird der die 
Anschluss-tätigkeit übersteigende Zeitraum der För-
derung zurückgefordert) oder

f) die oder der Zuwendungsempfangende den Nach-
weispflichten gemäß den Nummern 5.1 bis 5.7 und 
trotz Fristsetzung nicht nachkommt.

 Die Rückzahlung des Stipendiums staffelt sich entspre-
chend der Dauer der fehlenden Tätigkeit an der Bedarfs-
schule im Land Brandenburg als Lehrkraft nach dem 
Vorbereitungsdienst (Beispiel: Förderdauer 36 Monate 
– anschließende Tätigkeit als Lehrkraft an der Bedarfs-
schule 16 Monate = Rückforderung von 20 Monaten). 
Der zu erstattende Betrag ist nach den Vorschriften des § 
49a VwVfG zu verzinsen.

10 Verwendungsnachweisverfahren

10.1 Ein zahlenmäßiger Nachweis über die Verwendung der 
Mittel erfolgt abweichend von Nummer 10 VV zu § 44 
LHO und Nummer 6 ANBest-P nicht.

10.2 Als Zwischenverwendungsnachweise sind beglaubigte 
Kopien der Zeugnisse über die Prüfungsleistungen im 
Bachelor- und Masterstudiengang für das Lehramt spä-
testens vier Wochen nach Erhalt der Zeugnisse vorzule-
gen.

10.3 Von Amts wegen wird die Einhaltung der Nachbeschäfti-
gungszeit gemäß Nummer 3.1 Satz 3 geprüft.

10.4 Mit Vorlage sämtlicher Zwischenverwendungsnachweise 
nach Nummer 10.2 gilt die zweckentsprechende Verwen-
dung als nachgewiesen.

11 Geltungsdauer 
 Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 01. Juli 2021 in 

Kraft und am 30. Juni 2026 außer Kraft. Die im Zeitrah-
men der Geltungsdauer bewilligten Stipendien werden 
bis zum Ende des maximalen Förderzeitraumes auch 
über den 30. Juni 2026 hinaus fortgeführt.

Potsdam, den 30. Juni 2021

Die Ministerin für Bildung, Jugend und Sport
des Landes Brandenburg

Britta Ernst

Rundschreiben 10/21

vom 29. Juni 2021
Gz.: 33.8 - 51423

Rundschreiben über den Terminrahmen für die Abiturprü-
fung im Schuljahr 2022/2023 in der gymnasialen Oberstufe

Zur Vorbereitung und Durchführung der schriftlichen und 
mündlichen Abiturprüfungen im Schuljahr 2022/2023 werden 
folgender Terminrahmen gemäß § 16 Absatz 2 der Gymnasiale-
Oberstufe-Verordnung (GOSTV) vom 21. August 2009 (GVBl. 
II S. 578), zuletzt geändert durch Verordnung vom 30. Janu-
ar 2018 (GVBl. II/18, Nr. 9), sowie folgende organisatorische 
Hinweise veröffentlicht.

1. Terminrahmen für die Abiturprüfung im Schuljahr 
2022/2023

 Für die Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe gelten 
die als Anlage beigefügten Termine und Fristen.

 Für die Festlegung des schulischen Zeitplanes gemäß § 17 
Absatz 6 der Gymnasiale-Oberstufe-Verordnung gilt:

a) Der von dem Prüfungsausschuss für eine Schule festzu-
legende Zeitplan für die schriftlichen und mündlichen 
Abiturprüfungen ist so zu gestalten, dass Unterrichts-
ausfall in anderen Jahrgangsstufen vermieden wird. 
Gegebenenfalls sind für Abiturprüfungen Sonnabende 
in Betracht zu ziehen.

b) Die Wahl freiwilliger Zusatzprüfungen im ersten bis 
dritten Abiturprüfungsfach durch die Schülerinnen und 
Schüler kann bis zu zwei Werktagen nach der Bekannt-
gabe der Ergebnisse der schriftlichen Prüfungen und 
der angesetzten pflichtigen Zusatzprüfungen im ersten 
bis vierten Abiturprüfungsfach möglich sein.

c) Für die schriftlichen Abiturprüfungen in den Fächern 
des dezentralen Abiturs sind die Termine schulintern 
zu planen. Dabei können Termine, die für Fächer des 
Zentralabiturs vorgesehen sind, auch für Klausuren des 
dezentralen Abiturs genutzt werden, sofern die betrof-
fenen Schülerinnen und Schüler das jeweilige Fach des 
Zentralabiturs nicht als Prüfungsfach gewählt haben.

d) Die Ausgabe der Zeugnisse der allgemeinen Hoch-
schulreife kann auch nach dem 30. Juni 2023 erfolgen, 
wenn an einer Schule kein Prüfling den Bundesfrei-
willigendienst oder den Freiwilligen Wehrdienst zum  
1. Juli 2023 antritt.

 Falls die zentral festgelegten Nachschreibetermine für die 
schriftlichen Abiturprüfungen in den Fächern des Zentral-
abiturs von Schülerinnen und Schülern nicht wahrgenom-
men werden können, legt der Prüfungsausschuss im Be-
nehmen mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter spätere 
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dezentrale Nachschreibetermine fest. Die Aufgabenvor-
schläge werden in diesem Fall dezentral gemäß § 23 Absatz 
3 der Gymnasiale-Oberstufe-Verordnung erarbeitet und ge-
nehmigt. Eine Auswahl unter mehreren Aufgabenvorschlä-
gen entfällt für die Schülerinnen und Schüler.

2. Inkrafttreten, Außerkrafttreten

 Dieses Rundschreiben tritt am 1. August 2022 in Kraft und 
am 31. Juli 2023 außer Kraft.

Anlage 
Abiturprüfung im Schuljahr 2022/2023 in der gymnasialen Oberstufe

Termine und Fristen

Termin/Frist Vorgang Rechtsgrundlage
bis zum 29.08.2022 konstituierende Sitzung des Prüfungsausschusses § 17 GOSTV
bis zum 02.09.2022 Festlegung der Abiturprüfungsfächer; 

Beantragung einer Besonderen Lernleistung
§ 10 Absatz 2, 3 und 4 GOSTV

bis zum 20.01.2023 Abgabe der dezentralen Aufgabenvorschläge bei der zuständigen 
Schulrätin oder dem zuständigen Schulrat für die Sekundarstufe II 
(gymnasiale Oberstufe)

§ 23 Absatz 3 GOSTV, 
Nummer 14 Absatz 1 
und 2 VV-GOSTV

20.04.2023 Festlegung der Abschlussbewertungen für die Kurse des vierten 
Schulhalbjahres der Qualifikationsphase

§ 19 GOSTV

21.04.2023 Bekanntgabe der Abschlussbewertungen für die Kurse des 
vierten Schulhalbjahres der Qualifikationsphase, Bekanntgabe 
der Entscheidung über die Zulassung zur Abiturprüfung, letzter 
Unterrichtstag des vierten Schulhalbjahres der Qualifikationsphase

§ 19 GOSTV,
§ 19 Absatz 2 GOSTV, 
Nummer 13 VV-GOSTV

24.04. bis 16.05.2023 Zeitraum für die schriftliche Abiturprüfung,Termine für die Fächer 
des Zentralabiturs:
24.04., 9.00 Uhr,  alle schriftlichen Prüfungsfächer auf Grundkursniveau  

(ausgenommen Biologie, Chemie, Deutsch, 
Englisch, Französisch, Mathematik, Physik)

26.04., 9.00 Uhr, Deutsch (Grund- und Leistungskursniveau)
28.04., 9.00 Uhr, Englisch (Grund- und Leistungskursniveau)
03.05., 9.00 Uhr, Mathematik (Grund- und Leistungskursniveau)
05.05., 9.00 Uhr, Französisch (Grund- und Leistungskursniveau)
08.05., 9.00 Uhr,  Geografie, Geschichte, Politische Bildung  

(nur Leistungskursniveau)
10.05., 9.00 Uhr, Biologie, Chemie, Physik (nur Leistungskursniveau)
12.05., 9.00 Uhr, Biologie, Chemie, Physik (nur Grundkursniveau)

§ 22, § 23 Absatz 1 GOSTV,
Nummer 14 VV-GOSTV

ab 16.05.2023 Mündliche Abiturprüfungen einschl. Kolloquien der Besonderen 
Lernleistung sowie Zusatzprüfungen

§ 25 GOSTV,
Nummer 16 VV-GOSTV

22.05. bis 09.06.2023 Nachschreibetermine für die schriftliche Abiturprüfung in den 
Fächern des Zentralabiturs:
22.05., 9.00 Uhr, Deutsch (Grund- und Leistungskursniveau)
24.05., 9.00 Uhr, Englisch (Grund- und Leistungskursniveau)
30.05., 9.00 Uhr, Mathematik (Grund- und Leistungskursniveau)
01.06., 9.00 Uhr, Französisch (Grund- und Leistungskursniveau)
05.06., 9.00 Uhr,  Geografie, Geschichte, Politische Bildung (nur 

Leistungskursniveau)
07.06., 9.00 Uhr, Biologie, Chemie, Physik (nur Leistungskurs)
09.06., 9.00 Uhr,  alle schriftlichen Prüfungsfächer auf Grundkursniveau 

(ausgenommen Deutsch, Englisch, Französisch, 
Mathematik)

§ 23 GOSTV
Nummer 14 VV-GOSTV

bis 30.06.2023 Ausgabe der Zeugnisse der allgemeinen Hochschulreife § 34 Absatz 4 GOSTV
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Die Funktion als stellvertretender Schulleiter wird zur Fest-
stellung der Bewährung in der Funktion übertragen. Die Fest-
stellung der Bewährung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine 
Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Höhergrup-
pierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen 
und sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt.

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. 

Schriftliche Bewerbungen sind innerhalb von vier Wochen 
nach Veröffentlichung der Ausschreibung im Amtsblatt des Mi-
nisteriums für Bildung, Jugend und Sport zu richten an das  

Staatliches Schulamt Neuruppin
Herr Menzel

Trenckmannstraße 15
16816 Neuruppin.

Hinweis zum Datenschutz
Die im Rahmen der Bewerbung mitgeteilten personenbezoge-
nen Daten werden auf der Grundlage des § 26 des Brandenbur-
gischen Datenschutzgesetzes verarbeitet.

Sofern Sie mit der Verarbeitung der Daten nicht einverstanden 
sind, oder die Einwilligung widerrufen, kann die Bewerbung in 
den jeweiligen Stellenbesetzungsverfahren nicht berücksichtigt 
werden.

II. Nichtamtlicher Teil

Stellenausschreibung

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Neuruppin ist vorbe-
haltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraussetzun-
gen beabsichtigt, zum 01.08.2023 die Stelle als stellvertreten-
der Schulleiter (m/w/d) an der 

Erich-Kästner-Grundschule
Salzburger Straße 75

14612 Falkensee

neu zu besetzen:

Aufgaben:
Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei Abwesen-
heit oder Verhinderung; selbstständige und eigenverantwortli-
che Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Geschäftsverteilungs-
plan; Unterstützung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei 
der Wahrnehmung ihrer oder seiner Aufgaben, insbesondere 
beim Zusammenwirken mit Lehrkräften, Eltern sowie Schü-
lerinnen und Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Ent-
wicklung der Qualität schulischer Arbeit, der Sicherung einer 
geordneten Unterrichts- und Erziehungsarbeit, der Gewährleis-
tung der Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, 
Umsetzung und Evaluierung eines Schulprogramms; Förde-
rung der Schule als eine sich entwickelnde Organisation auf 
der Grundlage eines pädagogischen Grundkonsenses und einer 
aufbauenden Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen 
Einrichtungen und Behörden.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primarstu-
fe, Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers oder 
Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förderschulen; 
mehrjährige, mindestens drei Jahre umfassende Bewährung in 
der Unterrichtspraxis in der Primarstufe bzw. im gemeinsamen 
Unterricht in der Primarstufe; Nachweis einer Qualifikation auf 
dem Gebiet des Schulmanagements.

Anforderungen:
Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenarbeit, 
zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsarbeit sowie 
zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträger, der Schul-
aufsicht und den Mitwirkungsgremien; Durchsetzungs- und  
Organisationsvermögen; hohe Belastbarkeit; erwartet wird 
Engagement, Eigenständigkeit sowie die Fähigkeit zur Team-
arbeit; fundierte Kenntnisse über das Schulrecht im Land 
Brandenburg; umfassende Kenntnisse über die Leitung und Or-
ganisation des Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rah-
menbedingungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung 
der brandenburgischen Schule.

Weitere Hinweise:
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-
ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14  
BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L 
zuzüglich Amtszulage bewertet.
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